
Ein Engel sagt ganz leis und sacht
wir haben sie nur nach Hause gebracht.

Doris Brunner-Huenges
18. März 1922 bis 26. November 2016

Unsere Mami, Omami, Uromi ist unerwartet, aber friedlich eingeschlafen.
Wir werden ihren Humor, ihre Kontaktfreudigkeit und ihren Charme vermissen.

Christina und Hansheiri Kuhn-Brunner
Susi und Jörg Furrer-Brunner
Philipp, Marcel, Christian, Rea und Nuria
und die Urenkel

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 20. Dezember 2016, um 14 Uhr in der
Kapelle im Friedhof Hinderriet, Küsnacht ZH statt.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man bitte der Schweizerischen Vogelwarte Sempach,
Postkonto 60-2316-1.

Traueradresse: Susi Furrer-Brunner, Hohenbühlstr. 3, 8032 Zürich

Der sterbende Meister Lai sagte: «Wenn ich, nachdem ich einmal Menschengestalt erhalten
habe, nun sprechen wollte: Wieder ein Mensch will ich werden! So würde mich der Schöpfer
als untauglichen Menschen betrachten. Jetzt ist die Natur der grosse Schmelzofen, der
Schöpfer ist der grosse Giesser. Wohin er mich schickt, soll es mir recht sein.»

Müde und lebenssatt ist von uns gegangen

Prof. Dr. med. Hans Koblet, Oberst i Gst
21. 8. 1928 – 7. 12. 2016

Zurück bleiben gute Erinnerungen an eine starke Persönlichkeit und einen weitherum
geschätzten Freund, Vater und Diskussionspartner.

In dankbarer Erinnerung:

Katharina Koblet-Dür

Hans Beat Koblet

und alle seine Freunde

Traueradresse: Hans Beat Koblet, Pestalozzistrasse 15, 3400 Burgdorf

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet am Montag, 19. Dezember
2016 um 10.30 Uhr in der Abdankungshalle auf dem Friedhof Burgdorf statt.

Anstelle von Blumen gedenke man des WWF Schweiz, Postkonto 80-470-3, IBAN
CH18 0900 0000 8000 0470 3, Vermerk: Hans Koblet.
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Auch ohne den Wind
Zerfällt die Pracht im Regen –
Bergkirschenblüten.
Tessui

Schlichten und richten für die Wirtschaft
Seit 150 Jahren sorgt das Zürcher Handelsgericht für Rechtssicherheit am Wirtschaftsstandort Zürich

Nur wenige Kantone leisten sich
ein Handelsgericht, Zürich
schwört seit Gottfried Kellers
Zeit darauf. Warum eigentlich?
Den Firmen geht es um schnelle
Entscheide, aber nicht nur.

ANDRÉ MÜLLER

Unternehmen hassen Unsicherheit und
wollen stets das Beste für sich heraus-
holen. Diese beiden Grundsätze prallen
aufeinander, wenn Firmen prozessieren,
was sie gerne einmal tun: Hat der Bau-
herr einen Planungsfehler begangen,
odermuss dasGeneralunternehmen sei-
nen Mehraufwand selbst berappen?
Würde die neue Überbauung den Nach-
barn das vertraglich gesicherte Weg-
recht verwehren? Hat die Gewerkschaft
in ihrer Kampagne unlautere Vorwürfe
gegen ein Unternehmen erhoben?

Um die unternehmerische Angst vor
dem Ungewissen zu mildern, hat Zürich
vor 150 Jahren als erster Schweizer Kan-
ton ein Handelsgericht geschaffen. Kurz
darauf sind ihmBern, St. Gallen und der
Aargau gefolgt, in allen anderen Kanto-
nen lösen Firmen ihre Handelsstreitig-
keiten bis heute über den doppelten
Instanzenzug von Bezirks- und Ober-
gericht, den auch Private beschreiten.
Das ZürcherHandelsgericht ist dagegen
direkt dem Obergericht angegliedert,
man spart sich also eine zeitaufwendige
erste Instanz. Zum 150-Jahr-Jubiläum
durchleuchtet nun eine Festschrift die-
ses eigentümliche Gericht, das meist
diskreter arbeitet und seltener in den
Schlagzeilen auftaucht als seine grosse
Schwester, das Obergericht.

Vorteil für Wirtschaft

Doch wenn die meisten Kantone bis
heute auf ein Handelsgericht verzichten
können, warum braucht dann Zürich
eines? Für die Wirtschaft sei der ver-
kürzte Instanzenzug ein grosser Vorteil,
erklärt Regine Sauter, Direktorin der
Zürcher Handelskammer: «Die Verfah-
ren am Handelsgericht ergeben damit
deutlich schneller einen Entscheid und
kommen für die Beteiligten dadurch
günstiger als andere Zivilprozesse.» Die
Parteien wissen früher, was Sache ist,
und können ihre Zukunft entsprechend
planen. Das ist ihnen einiges wert: Das
Handelsgericht ist nämlich bekannt
dafür, dass die Mehrheit der Streitigkei-
ten in einem Vergleich enden; ohne kla-
ren «Sieger».

«Hinter vorgehaltener Hand sagt
man manchmal auch, das Handels-
gericht ‹quäle› einen Vergleich herbei»,
sagt Sauter. Die Firmen sind allerdings
interessiert daran, Rechtssicherheit
rasch und günstig wiederzuerlangen,
daher kämpfen sie eher selten bis zum
«bitteren Entscheid». Nicht nur die Pro-
zesskosten bringen sie davon ab: «Die
Schweizer Wirtschaftswelt ist klein –

auch wer gegeneinander prozessiert,
wird sich womöglich später wieder be-
ruflich begegnen.» In Vergleichen be-
weisen beide Seiten Kompromissfähig-
keit und können ihr Gesicht wahren.
Die Vergleiche spielen also eine wich-
tige Rolle beim Abbau von Animositä-
ten und bringen Vertrauen zurück –
noch immer die wichtigste Währung im
Wirtschaftsleben.

Bei der Wirtschaft beliebt sind die
Fachrichter des Handelsgerichts: Bran-
chenexperten, die gleichberechtigt mit
den Berufsrichtern die Fälle begutach-
ten und entscheiden. Sie werden gemäss
ihrem Fachwissen einer von zehn Bran-
chengruppen zugeteilt und arbeiten für
eine moderate Entlöhnung und auf
«Abruf» – wenn in ihrem Bereich ein
Fall auf dem Tisch liegt. Für die Parteien

hat das den Vorteil, dass sie weniger
externe Gutachten einholen müssen,
weil auf demRichterstuhl bereits Exper-
ten sitzen, die das Metier gut kennen.

In den letzten Jahren kämpfte das
Handelsgericht allerdings immer wieder
darum, gute Fachrichter zu finden. Nicht
zuletzt, erklärt Sauter, liege das am
schwer einschätzbaren Zeitaufwand.
Nicht alle Arbeitgeber sind erfreut über
die Zusatzbelastung für ihre leitenden
Mitarbeiter. An diesem Problem haben
heute indes alle Milizorganisationen zu
kauen, von der Politik über Sportver-
eine bis zum Militär.

Früher hatte jeweils die Handels-
kammer direkt Vorschläge eingereicht,
welche der Kantonsrat im Normalfall
guthiess. Seit der Neuordnung der Pro-
zessordnung auf Bundes- und anschlies-
send auf Kantonsebene war das nicht
mehr möglich; seither trifft die Justiz-
kommission die Vorauswahl in Eigen-
regie – wobei es auch ihr schwerfällt, die
richtigen Fachleute zu finden und von
einer Kandidatur zu überzeugen.

Messbarer Erfolg

Wie viel das Handelsgericht dem Wirt-
schaftsstandort Zürich unter dem Strich
«bringt», ist nicht einfach zu beziffern.
Internationale Vergleiche wie der vom
WEF erstellte Global Competitiveness
Report bescheinigen dem Schweizer
Rechtssystem jeweils eine hohe Effi-
zienz in der Beilegung von Streitfällen.
2016/17 hat die Schweiz in dieser Sparte
auf Rang 3 von 138 abgeschlossen. Auch
derDoing-Business-Index derWeltbank
gibt der Schweiz gute Noten punkto
Rechtssicherheit, weil sich Rechtsfälle
hier schneller abschliessen lassen als in
anderen OECD-Staaten. Das Zürcher
Handelsgericht dürfte für die gute Be-
wertung mitverantwortlich sein.

Aber strömen die Unternehmen des-
halb in Scharen nach Zürich? Die
Rechtssicherheit sei ein weicher Faktor,
den Firmen beim Standortentscheid
durchaus berücksichtigten, sagt Sauter;
neben harten Faktoren wie beispiels-
weise der Regulierung des Arbeits-
markts und der Steuerbelastung. Das
Handelsgericht ist eines von vielen
Mosaiksteinchen, die sich zum Gesamt-
kunstwerk «Wirtschaftsstandort Zü-
rich» fügen: Seine Anwesenheit fällt
nicht gross auf, sein Fehlen hinterliesse
jedoch eine sichtbare Lücke. In dieser
Diskretion hat das Handelsgericht dem
Kanton über 150 Jahre ganz gute Diens-
te geleistet. Es dürfte daher nicht das
letzte Jubiläum gefeiert haben.

Ein Fest und Fakten
brh. Im November hat das Handels-
gericht mit 250 Gästen aus Justiz, Poli-
tik, Anwaltschaft und Wirtschaft in der
Universität Zürich sein 150-Jahre-Jubi-
läum gefeiert. Wie es sich für einen sol-
chen Anlass gehört, wurde das Geburts-
tagskind gebührend gelobt, gewürdigt
und ermuntert, in alter Frischeweiterzu-
machen, zum Wohle des Wirtschafts-
standorts Zürich und einer effizienten,
hochstehenden Rechtsprechung.

Am Zürcher Handelsgericht urteilen
neben acht Berufsrichtern siebzig fach-

kundige Handelsrichter – darunter viele
Juristen, aber auch andere Berufsleute.
Diese Handelsrichter, so Gerichtspräsi-
dent George Daetwyler in seiner Fest-
ansprache, brächten 2500 Jahre an Be-
rufserfahrung mit in die Verfahren.

Allein letztes Jahr hat das Handels-
gericht über einen Streitwert in Höhe
von insgesamt rund 2 Milliarden Fran-
ken verhandelt; etwa 70 Prozent aller
Fälle enden nicht mit einem Urteil, son-
dern mit einem Vergleich. Pro Jahr er-
ledigt das Handelsgericht rund 900 Ver-

fahren, wobei die Anzahl der grossen,
umfangreichen Fälle zugenommen
habe, wie Daetwyler sagt. Ein grosser
Fall, das bedeute etwa Rechtsschriften,
die 20 000 Seiten umfassten, oderAkten
im Umfang von 300 Bundesordnern.
Rund 70 Prozent der Verfahren können
innerhalb eines Jahres erledigt werden,
was von den involvierten Parteien sehr
geschätzt wird. Das Handelsgericht, so
auch Justizdirektorin, Festrednerin und
Gratulantin Jacqueline Fehr, sei «Wirt-
schaftsförderung pur».

Regine Sauter ist Direktorin der Zürcher Handelskammer und FDP-Nationalrätin. SIMON TANNER / NZZ


